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§ 136 EU-JZG Änderung oder
Zurückziehung der Europäischen

Schutzanordnung
 EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Nach Verständigung durch die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats über einen Verstoß gegen die

nach Anerkennung der Europäischen Schutzanordnung von dieser angeordneten Schutzmaßnahmen hat das

Gericht zu prüfen, ob Anlass zur Verlängerung der Probezeit, zur Änderung der Anordnung, zum Widerruf der

bedingten Strafnachsicht oder der bedingten Entlassung, zu einem nachträglichen Strafausspruch oder zur

Verhängung der Untersuchungshaft und dementsprechend zur Änderung oder Aufhebung der Anordnung und

zum Widerruf der Europäischen Schutzanordnung besteht. Vom Ergebnis der Prüfung ist die zuständige Behörde

des Vollstreckungsstaates, gegebenenfalls unter Anschluss einer entsprechend geänderten Europäischen

Schutzanordnung, so rasch wie möglich in Kenntnis zu setzen.

2. (2)Ist die Anordnung in einer Entscheidung nach dem V. Hauptstück enthalten, die einem anderen Mitgliedstaat

übermittelt wurde oder nach Erlass der Europäischen Schutzanordnung übermittelt wird, und hat die zuständige

Behörde des vollstreckenden Staates im Sinn von § 2 Z 7 lit. f Folgeentscheidungen nach § 90 Abs. 1 getroffen, die

sich auf die der Europäischen Schutzanordnung zugrunde liegende Schutzmaßnahme auswirken, so hat das

Gericht die Europäische Schutzanordnung unverzüglich entsprechend zu ändern oder zu widerrufen.
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